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10.10. Umsatzsteuer 

 Lohnsteuer 

 Solidaritätszuschlag 

 Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. 

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.10.2023.  
Diese Schonfrist gilt nicht bei Bar-  
und Scheckzahlungen.  

Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung 
erst drei Tage nach Eingang des Schecks als  
geleistet! 

1. ... für alle Steuerzahler 

ANWENDUNGSSCHREIBEN 

Zweifelsfragen zur Steuerbefreiung von 

Photovoltaikanlagen geklärt 

 

Rückwirkend ab 2022 sind Einnahmen aus dem Betrieb von 

Photovoltaikanlagen, die durch die Einspeisung von Strom in 

das öffentliche Netz erzielt werden, einkommensteuerfrei. 

Das Gleiche gilt für den Eigenverbrauch. Die Befreiung gilt 

allerdings nur im Zusammenhang mit Anlagen, die auf Ein-

familienhäusern oder nicht zu Wohnzwecken genutzten Ge-

bäuden, wie Garagen oder Nebengebäuden, installiert sind 

und maximal eine Bruttoleistung von 30 kWp erbringen. Für 

größere Photovoltaikanlagen (z.B. auf Mehrfamilienhäusern) 

gilt die Steuerbefreiung, wenn deren Maximalleistung nicht 

mehr als 15 kWp je Wohn- oder Gewerbeeinheit beträgt. 

Beim Betrieb mehrerer Photovoltaikanlagen dürfen pro Steu-

erzahler 100 kWp nicht überschritten werden. 

Hinweis: Die Einkommensteuerbefreiung gilt für neu instal-

lierte und für bestehende Photovoltaikanlagen. Für Besitzer 

älterer Anlagen kann dies recht lukrativ sein, weil sie häufig 

noch hohe Einspeisevergütungen beziehen. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zahlreiche Einzel-

fragen zur neugeschaffenen Steuerbefreiung aufgegriffen. 

Die wichtigsten Aussagen im Überblick: 

 Auch Fassaden- und dachintegrierte Anlagen können un-

ter die neue Steuerbefreiung fallen, nicht jedoch auf freier 

Fläche errichtete Anlagen. 

 Der Betreiber der Photovoltaikanlage muss nicht zwin-

gend Eigentümer des Gebäudes sein, auf dem die Anla-

ge installiert ist. 

 Steuerbefreit sind neben der Einspeisevergütung auch 

von Mietern gezahlte Entgelte für Stromlieferungen und 

erhaltene Vergütungen für das Aufladen von Elektro- und 

Hybridelektrofahrzeugen.



Aktuelle Steuer-Information KOMPAKT 10/23, Seite 2 

 

 

 Für steuerbefreite Photovoltaikanlagen können ab 

dem Wirtschaftsjahr 2022 keine steuermindernden 

Investitionsabzugsbeträge mehr gebildet werden. 

Wurden solche Abzugsbeträge vor 2022 gebildet 

und noch nicht gewinnwirksam hinzugerechnet, 

müssen sie rückgängig gemacht werden. 

 Betriebsausgaben in Zusammenhang mit steuerbe-

freiten Photovoltaikanlagen sind ab 2022 nicht mehr 

steuerlich abzugsfähig. 

Hinweis: Das BMF stellt zudem anhand von Beispielen 

dar, wie die für die Steuerbefreiung geltenden Leis-

tungshöchstgrenzen zu berechnen sind (zweistufige 

objekt- und subjektbezogene Prüfung). 

 

KINDERBETREUUNGSKOSTEN 

Steuerabzug darf Haushaltszugehörigkeit des 

Kindes voraussetzen 

 

Geht ein Kind in die Kita, Kinderkrippe oder in den Kin-

dergarten, können die Eltern zwei Drittel der Betreu-

ungskosten als Sonderausgaben in ihrer Einkommen-

steuererklärung abrechnen (maximal 4.000 € pro Kind 

und Jahr). Steuerfreie Zuschüsse des Arbeitgebers 

müssen allerdings gegengerechnet werden. 

Voraussetzung für den Abzug von Kinderbetreuungs-

kosten als Sonderausgaben ist unter anderem, dass 

das Kind zum elterlichen Haushalt gehört, was in den 

meisten Fällen kein Problem darstellen dürfte. Bei ge-

trenntlebenden, geschiedenen oder unverheirateten El-

tern kann nur derjenige Elternteil die Kosten abziehen, 

bei dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort 

hat und der zugleich die Kosten getragen hat. 

Ein getrenntlebender Vater ist mit dem Versuch vor den 

Bundesfinanzhof (BFH) gezogen, das Kriterium der 

Haushaltszugehörigkeit zu Fall zu bringen. Seine Toch-

ter lebte im Haushalt der Mutter und wurde dort betreut, 

er schuldete jedoch Barunterhalt („Residenzmodell“). 

Die Mutter hatte für den Besuch von Kindergarten und 

Schulhort rund 600 € gezahlt, die ihr der Vater zur Hälf-

te erstattet hatte. Vor dem BFH wollte der Vater durch-

setzen, dass er diesen Betrag als Kinderbetreuungs-

kosten absetzen darf. Er argumentierte, die Haushalts-

zugehörigkeit des Kindes sei eine sachfremde, willkür-

liche Voraussetzung für den Abzug von Kinderbetreu-

ungskosten. 

Der BFH hat jedoch entschieden, dass der Gesetzge-

ber den Steuerabzug an die Haushaltszugehörigkeit 

des Kindes anknüpfen dürfe, da dieses Kriterium auf 

einer zulässigen Typisierung beruhe. Auch sei das 

familiäre Existenzminimum durch den versagten Kos-

tenabzug nicht beeinträchtigt. Denn der Freibetrag für 

den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbe-

darf des Kindes (ab 2021: 1.464 € pro Elternteil) sorge 

für eine Steuerfreistellung und habe die Betreuungs-

aufwendungen des Vaters abgedeckt. 

 

Hinweis: Als Sonderausgaben absetzbar sind nur die 

reinen Kinderbetreuungskosten. Nicht erfasst werden 

daher zum Beispiel die Kosten für Verpflegung, für 

Ausflüge und für Sport-, Sprach- oder Musikunterricht. 

Weitere Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug 

ist, dass das Kind unter 14 Jahre alt ist, für die Auf-

wendungen eine Rechnung ausgestellt wurde und die 

Zahlung per Überweisung erfolgt ist. Die Eltern müssen 

die Rechnung und den Zahlungsnachweis (Kontoaus-

zug) nicht direkt ihrer Einkommensteuererklärung bei-

fügen. Sie müssen die Unterlagen aber auf Anforde-

rung des Finanzamts nachreichen. 

 

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN 

Mieter müssen nicht Vertragspartner des 

Leistungserbringers sein 

 

Wenn Sie haushaltsnahe Dienstleister und Handwerker 

in Ihrem Privathaushalt beschäftigen, können Sie die 

entstandenen Lohnkosten zu 20 % von Ihrer tariflichen 

Einkommensteuer abziehen. Das Finanzamt erkennt 

Handwerkerkosten von maximal 6.000 € pro Jahr an 

(Steuerbonus maximal 1.200 €). Haushaltsnahe Dienst-

leistungen sind bis zu 20.000 € jährlich absetzbar 

(Steuerbonus maximal 4.000 €). Lohnkosten für haus-

haltsnahe Minijobber lassen sich mit maximal 2.550 € 

pro Jahr ansetzen (Steuerbonus maximal 510 €). 

Der Bundesfinanzhof hat bekräftigt, dass der Steuer-

bonus nicht nur für Haus- und Wohnungseigentümer 

gilt, sondern auch für Mieter. Das Finanzamt dürfe nicht 

beanstanden, dass die Verträge mit den Leistungser-

bringern nicht vom Mieter selbst abgeschlossen 

worden seien. Für den Steuerabzug sei nur entschei-

dend, dass die Leistungen den Mietern zugutekämen. 

Hinweis: Bei einer Vielzahl von Handwerkerleistungen 

und haushaltsnahen Dienstleistungen tritt der Vermie-

ter als Vertragspartner auf und die Kosten werden dann 

später auf den Mieter umgelegt. 

Für steuerliche Zwecke reiche es in der Regel aus, 

wenn Mieter die absetzbaren Kosten durch die Wohn-

nebenkostenabrechnung, eine Hausgeldabrechnung, 

sonstige Abrechnungsunterlagen oder eine hinreichend 

aufgeschlüsselte Bescheinigung des Vermieters nach-

wiesen. 

Hinweis: Die Urteilsgrundsätze lassen sich auch auf 

Wohnungseigentümer übertragen, bei denen haus-

haltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen durch die 

Wohnungseigentümergemeinschaft bzw. deren Verwal-

ter beauftragt worden sind. 

 

AIRBNB-ETC. 

Steuerunehrliche Vermieter im Visier 

 

Private Zimmervermietungen über Onlineportale wie 

Airbnb haben eine beachtliche Größenordnung er-

reicht. Deshalb interessieren sich auch die Finanzbe-

hörden für diese Geschäftsaktivitäten und richten 
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Sammelauskunftsersuchen an Vermietungsplattfor-

men, um an die Identitäten von Vermietern zu gelan-

gen.  

Die Steuerfahndung der Finanzbehörde Hamburg hatte 

2020 nach einem mehrjährigen Rechtsstreit erreicht, 

dass die Plattform Airbnb ihre Daten von Vermietern zu 

steuerlichen Kontrollzwecken offenlegen musste. Sei-

nerzeit waren dem Fiskus die Daten von ca. 8.000 pri-

vaten Gastgebern aus Deutschland mit Vermietungs-

umsätzen von insgesamt 137 Mio. US-Dollar mitgeteilt 

worden. 2021 und 2022 konnten durch die Datenaus-

wertung bundesweit Mehrsteuern von rund 4 Mio. € 

festgesetzt werden. 

Mit einem weiteren Ermittlungsersuchen hat die Steuer-

fahndung Hamburg nun nachgelegt, um an aktuellere 

Daten des Portals zu gelangen. In den neuen Datens-

ätzen sind die Vermietungsumsätze von ca. 56.000 

Gastgebern mit einem Umsatzvolumen von mehr als 

1 Mrd. € enthalten. Die Daten werden nun an die Steu-

erverwaltungen der einzelnen Bundesländer überge-

ben, so dass die Finanzämter im gesamten Bundesge-

biet mit der Auswertung beginnen können. 

Hinweis: Wer seinen Wohnraum bisher steuerunehr-

lich vermietet hat, sollte schnellstmöglich für Transpa-

renz sorgen. Um beim Fiskus reinen Tisch zu machen, 

empfiehlt es sich häufig, eine strafbefreiende Selbstan-

zeige einzulegen. Hierzu sollten Sie vorab unbedingt 

Rücksprache mit uns halten. 

2. ... für Unternehmer 

BERUFSGEHEIMNISTRÄGER  

Außenprüfung ist trotz Anonymisierungsaufwands 

rechtmäßig 

 

Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 

sind gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet und 

dürfen Auskünfte verweigern. Unterzieht das Finanzamt 

sie einer Außenprüfung, dürfen sie daher in den geprüf-

ten Unterlagen enthaltene mandantenbezogene An-

gaben schwärzen bzw. anonymisieren. 

Die Anordnung einer Außenprüfung gegenüber Berufs-

geheimnisträgern ist auch im Hinblick auf den anfallen-

den Schwärzungs- und Anonymisierungsaufwand nicht 

per se unverhältnismäßig und willkürlich. Das geht 

aus einem neuen Beschluss des Bundesfinanzhofs 

(BFH) hervor. 

Ob Unterlagen mit mandantenbezogenen Angaben im 

Rahmen einer Außenprüfung tatsächlich vorzulegen 

und zu schwärzen sind, kann durch Anfechtung des 

konkreten Vorlageverlangens des Finanzamts geprüft 

werden. 

Laut BFH ist zwischen der Rechtmäßigkeit einer Prü-

fungsanordnung und der Rechtmäßigkeit einzelner Vor-

lageverlangen des Finanzamts zu unterscheiden. Das 

Recht zur Auskunftsverweigerung kann demnach nur 

die Mitwirkungspflicht des Berufsgeheimnisträgers im 

Rahmen der Außenprüfung beschränken, nicht aber 

die Zulässigkeit der Prüfung selbst. Dies folgt insbe-

sondere aus dem Gebot einer gleichmäßigen Be-

steuerung. Diese würde beeinträchtigt, wenn Berufs-

geheimnisträger sich unter Berufung auf ihre Ver-

schwiegenheitspflicht generell der Überprüfung ihrer 

Besteuerungsgrundlagen entziehen könnten.  

3. ... für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

PAUSCHALIERUNG 

Zuschuss zum Deutschlandticket 

 

Beim Deutschlandticket („49-€-Ticket“) gibt es eine 

bundesweit geltende Jobticketregelung. Falls der Ar-

beitgeber seinen Arbeitnehmern das Ticket mit mindes-

tens 25 % bezuschusst, also 12,25 € oder mehr der Ti-

cketkosten übernimmt, erhält er einen zusätzlichen Ra-

batt von 5 %. Das 49-€-Ticket kostet den Arbeitnehmer 

in diesem Fall als über den Arbeitgeber bezogenes 

Jobticket nur 34,30 €. Lohnsteuer- und sozialversiche-

rungsrechtlich ist Folgendes zu beachten: 

Ein vom Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschul-

deten Arbeitslohn gezahlter Zuschuss zum Deutsch-

landticket ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Er 

mindert allerdings die als Werbungskosten abziehbare 

Entfernungspauschale. Aus diesem Grund ist der Zu-

schuss im Lohnkonto des Arbeitnehmers aufzuzeich-

nen und in der Lohnsteuerbescheinigung anzugeben. 

Der Arbeitgeber hat jedoch anstelle der Inanspruch-

nahme der Steuerfreiheit auch die Möglichkeit, den Zu-

schuss mit 25 % zu pauschalieren. Diese Pauschal-

besteuerung führt ebenfalls zur Sozialversicherungs-

freiheit. Macht der Arbeitgeber von der Pauschalbe-

steuerung Gebrauch, unterbleibt beim Arbeitnehmer 

eine Minderung der Entfernungspauschale. Das kann 

sich insbesondere dann als vorteilhaft erweisen, wenn 

der Beschäftigte weit entfernt von seiner ersten Tätig-

keitsstätte wohnt und häufig den eigenen Pkw für den 

Weg zur Arbeit nutzt. 

Diese Ausführungen gelten entsprechend, wenn der 

Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Deutschlandticket 

als Sachbezug zur Verfügung stellt. Die Höhe des 

geldwerten Vorteils ist in diesem Fall davon abhängig, 

ob der Arbeitnehmer einen Zuschuss für das Ticket 

zahlt oder nicht. 

Pauschalierungsbeispiel: 

Ticketpreis 49,00 € 

Arbeitgebernachlass 5 % (kein Lohn) 2,45 € 

Differenz 46,55 € 

davon 96 % (gerundet) 44,69 € 

Eigenleistung des Arbeitnehmers 34,30 € 

pauschalierbar monatlich 10,39 € 

Abwandlung (keine Eigenleistung): 

pauschalierbar monatlich (gerundet) 44,69 € 
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HOMEOFFICE-PAUSCHALE 

Telefon- und Internetkosten zusätzlich abziehen 

 

Seit 2023 können Erwerbstätige eine Homeoffice-

Pauschale von 6 € für jeden Arbeitstag steuermin-

dernd abziehen, an dem sie überwiegend von zu Hau-

se ausgearbeitet haben. Pro Jahr sind bis zu 1.260 € 

absetzbar, so dass jährlich höchstens 210 Tage im 

Homeoffice abgerechnet werden können. Um die 

Homeoffice-Pauschale zu erhalten, muss der Arbeits-

platz in der Wohnung keine besonderen Vorausset-

zungen erfüllen. Es ist egal, ob am Küchentisch, in ei-

ner Arbeitsecke oder in einem getrennten Raum gear-

beitet wird. 

Hinweis: Zu beachten ist aber, dass die Homeoffice-

Pauschale bei Arbeitnehmern unter die Werbungskos-

tenpauschale von 1.230 € fällt, die das Finanzamt oh-

nehin gewährt. Macht ein Arbeitnehmer also nur die 

Homeoffice-Pauschale in seiner Einkommensteuerer-

klärung geltend, überschreitet er die Werbungskosten-

pauschale nur um 30 €. 

Arbeitnehmer sollten wissen, dass sie die Kosten für 

Arbeitsmittel (z.B. PC, Drucker, Schreibtisch) und zu 

Hause anfallende Telefon- und Internetkosten zusätz-

lich zur Homeoffice-Pauschale als Werbungskosten 

abziehen können. Fallen beim Arbeitnehmer erfah-

rungsgemäß beruflich veranlasste Telekommunikati-

onskosten an, können gegenüber dem Finanzamt aus 

Vereinfachungsgründen und ohne Einzelnachweis bis 

zu 20 % des Rechnungsbetrags für Telefon und Inter-

net, jedoch höchstens 20 € monatlich, als Werbungs-

kosten geltend gemacht werden. Ein solcher Kosten-

abzug ist aber nur erlaubt, sofern der Arbeitgeber die 

Kosten nicht erstattet. 

4. ... für Hausbesitzer 

ABSCHREIBUNG 

Baumaßnahme muss mit Denkmalschutzbehörde 

abgestimmt sein 

 

Modernisierungs- und Instandsetzungskosten für Bau-

denkmäler und Gebäude in Sanierungsgebieten oder 

städtebaulichen Entwicklungsbereichen können mit bis 

zu 9 % pro Jahr abgeschrieben werden.  

 

Dies gilt sowohl für selbstgenutzte als auch für vermie-

tete Objekte. Die Denkmalabschreibung wird aber nur 

gewährt, wenn die Gebäude im Inland liegen und die 

Baumaßnahme in Abstimmung mit der zuständigen 

Denkmalschutzbehörde durchgeführt wird. 

Die erforderliche behördliche Zustimmung muss vor 

dem Beginn der Baumaßnahme erteilt worden sein, da 

der bisherige Zustand des Baudenkmals und die Erfor-

derlichkeit der Baumaßnahme beurteilt werden müs-

sen. Wird die Behörde erst nachträglich eingeschaltet, 

kann daher keine erhöhte Abschreibung beansprucht 

werden. 

Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag nun ein Fall vor, in 

dem ein deutscher Steuerzahler eine Wohnung in 

Frankreich saniert hatte, die dort unter Denkmalschutz 

stand („inscrit monument historique“). Die Baumaß-

nahme hatte er im Vorfeld weder mit einer französi-

schen noch mit einer deutschen Denkmalschutzbehör-

de abgestimmt. Das deutsche Finanzamt versagte ihm 

die Denkmalabschreibung und wurde darin vom BFH 

bestärkt. 

Ob es unionsrechtskonform ist, dass sich die erhöhte 

Abschreibung auf in Deutschland belegene Gebäude 

beschränkt, konnte der BFH offenlassen. Denn die 

Baumaßnahme war jedenfalls nicht in Abstimmung mit 

der zuständigen französischen Denkmalschutzbehörde 

erfolgt. Eine solche Abstimmung ist nach Gesetz und 

Rechtsprechung zwingend geboten. 

Hinweis: Durch die Denkmalabschreibung lassen sich 

erhebliche Steuerspareffekte generieren. Sprechen Sie 

uns frühzeitig an, sofern Sie ein entsprechendes Pro-

jekt realisieren möchten, weil für die steuerliche Förde-

rung strenge Regeln gelten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 
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